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Entgeltordnung für die Aufführungen der Landesbühne 
Niedersachsen Nord GmbH der Stadt Jever                                       

im Theater Am Dannhalm 
 

Aufgrund des § 58 Abs. 1 Nr. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 11. Oktober 2023 (Nds. GVBl. S. 250) hat der Rat der Stadt Jever in seiner 
Sitzung am 29. Februar 2024 folgende Entgeltordnung beschlossen: 

 

§ 1 
Allgemeines  

 
(1) Die Stadt Jever bietet im Rahmen des Kulturprogramms Aufführungen der Landesbühne 
Niedersachsen Nord GmbH im Theater Am Dannhalm an.  
 
(2) Der Abschluss eines Vertrages über die neue Spielzeit der Landesbühne Niedersachen 
Nord GmbH mit dieser wird jährlich abschließend vom Verwaltungsausschuss der Stadt Jever 
beschlossen.  
 

§ 2  
Grundsätze der Entgelterhebung, zahlungspflichtige Personen, Fälligkeit 

 
(1) Die Stadt Jever erhebt für die Aufführungen der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH 
Eintrittsentgelte nach Maßgabe dieser Entgeltordnung. 
 
(2) Das Vertragsverhältnis und die Entgeltpflicht entstehen mit dem Erwerb einer Eintrittskarte 
bzw. eines Wahl- oder Vollabonnements über das Ticketingsystem Reservix. Der Verkauf 
erfolgt über die Reservix-Vorverkaufsstellen oder online.  
 
(3) Die Entgelte werden mit dem Erwerb einer Eintrittskarte bzw. eines Abonnements fällig. 
Bei Zahlung per Rechnung liegt die Fälligkeit spätestens eine Woche vor dem 
Veranstaltungstag. 
 

§ 3  
Entgelthöhe 

(1) Für die Teilnahme der in § 1 genannten Veranstaltungen sind Entgelte zu entrichten. 
 
(2) Der Erwerb einer Einzelkarte bzw. eines Abonnements berechtigt zur Teilnahme an den 
Aufführungen der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH im Theater Am Dannhalm.  
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(3) Für Aufführungen der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH sind folgende 
Eintrittsentgelte ab der Spielzeit 2024 / 2025 zu entrichten: 
 

 Ab Spielzeit 2024/2025 Normalpreis SchülerInnen 
usw. *) 

Schwerbehinderung / 
Ehrenamtskarte **) 

Vollabonnement 
      

9 Aufführungen 

1. Kategorie (Reihen 1-7) 120,00 € 72,00 € 115,00 € 

2. Kategorie (Reihen 8-17) 110,00 € 66,00 € 105,00 € 

3. Kategorie (Reihen 18-21) 95,00 € 57,00 € 90,00 € 

        

Wahlabonnement       
6 Aufführungen       

1. Kategorie (Reihen 1-7) 97,00 € 59,00 € 94,00 € 

2. Kategorie (Reihen 8-17) 87,00 € 53,00 € 84,00 € 

3. Kategorie (Reihen 18-21) 73,00 € 44,00 € 70,00 € 

        

Wahlabonnement       
4 Aufführungen       

1. Kategorie (Reihen 1-7) 65,00 € 39,00 € 63,00 € 

2. Kategorie (Reihen 8-17) 58,00 € 35,00 € 56,00 € 

3. Kategorie (Reihen 18-21) 49,00 € 30,00 € 47,00 € 

        

Einzelkarte    

1. Kategorie (Reihen 1-7) 19,00 € 13,00 € 18,50 € 

2. Kategorie (Reihen 8-17) 17,00 € 11,00 € 16,50 € 

3. Kategorie (Reihen 18-21) 15,00 € 9,00 € 14,50 € 
 

*) Die ermäßigten Entgelte gelten für SchülerInnen, StudentInnen, 
Bundesfreiwilligendienstleistende (FSJ/FÖJ), Arbeitslose (ALG/Bürgergeld) sowie 
SozialhilfeempfängerInnen (SGB 12/Asylbewerberleistungsgesetz) gegen Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises.  

**) Die ermäßigten Entgelte gelten für InhaberInnen einer Ehrenamtskarte sowie für Personen 
mit Schwerbehinderung bei einem unbefristet ausgewiesenen Grad der Behinderung ab 50%. 
Begleitpersonen von Schwerbehinderten werden von der Zahlung des Eintrittsentgeltes 
befreit, wenn der Schwerbehindertenausweis das Merkmal „B“ oder „H“ enthält. 

(4) Ab der Spielzeit 2026 / 2027 sind für Aufführungen der Landesbühne Niedersachsen Nord 
GmbH folgende Eintrittsentgelte zu entrichten: 
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 Ab Spielzeit 2026/2027 Normalpreis SchülerInnen 
usw. *) 

Schwerbehinderung / 
Ehrenamtskarte **) 

Vollabonnement 
      

9 Aufführungen 

1. Kategorie (Reihen 1-7) 126,00 € 76,00 € 121,00 € 

2. Kategorie (Reihen 8-17) 116,00 € 70,00 € 111,00 € 

3. Kategorie (Reihen 18-21) 100,00 € 60,00 € 95,00 € 

        

Wahlabonnement       
6 Aufführungen       

1. Kategorie (Reihen 1-7) 102,00 € 62,00 € 99,00 € 

2. Kategorie (Reihen 8-17) 92,00 € 56,00 € 89,00 € 

3. Kategorie (Reihen 18-21) 77,00 € 47,00 € 74,00 € 

        

Wahlabonnement       
4 Aufführungen       

1. Kategorie (Reihen 1-7) 69,00 € 42,00 € 67,00 € 

2. Kategorie (Reihen 8-17) 61,00 € 37,00 € 59,00 € 

3. Kategorie (Reihen 18-21) 52,00 € 32,00 € 50,00 € 

        

Einzelkarte    

1. Kategorie (Reihen 1-7) 20,00 € 13,50 € 19,50 € 

2. Kategorie (Reihen 8-17) 18,00 € 11,50 € 17,50 € 

3. Kategorie (Reihen 18-21) 16,00 € 9,50 € 15,50 € 
 

*) Die ermäßigten Entgelte gelten für SchülerInnen, StudentInnen, 
Bundesfreiwilligendienstleistende (FSJ/FÖJ), Arbeitslose (ALG/Bürgergeld) sowie 
SozialhilfeempfängerInnen (SGB 12/Asylbewerberleistungsgesetz) gegen Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises.  

**) Die ermäßigten Entgelte gelten für InhaberInnen einer Ehrenamtskarte sowie für Personen 
mit Schwerbehinderung bei einem unbefristet ausgewiesenen Grad der Behinderung ab 50%. 
Begleitpersonen von Schwerbehinderten werden von der Zahlung des Eintrittsentgeltes 
befreit, wenn der Schwerbehindertenausweis das Merkmal „B“ oder „H“ enthält. 

 

(5) Beim Besuch von Schulen erhält maximal eine begleitende Lehrkraft pro Klasse freien 
Eintritt. Für jede weitere Person gilt der reguläre Eintrittspreis. 
 
(6) Freien Eintritt erhalten ferner die Kartenkontrolleure, MitarbeiterInnen der Presse, der 
Souffleur / die Souffleuse der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH sowie 
Feuerwehrleute, sofern eine Brandwache gestellt werden muss. 
 
(7) Es besteht keine rechtliche Verpflichtung zum Umtausch von Einzelkarten bzw. 
Wahlabonnements. Der Umtausch oder die Rückgabe sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. Im Rahmen der Abotauschregelung mit Wittmund haben lediglich 
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die InhaberInnen eines Vollabonnements die Möglichkeit, die Aufführung(en) ersatzweise in 
Wittmund wahrzunehmen. 
 

§ 5 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Entgelte gelten für die von der Stadt Jever durchgeführten Aufführungen der 
Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH im Theater Am Dannhalm. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Entgeltordnung tritt zum 01. Juni 2024 in Kraft. 

 

 

Jever, den 29. Februar 2024 
 
 
 
 
Jan Edo Albers 
Bürgermeister 


